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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Meezen 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 837.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 747.900,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 89.100,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich 0,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
89.100,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
833.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

710.200,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

16.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

177.300,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,67 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  

für die  

 a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 238 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 348 % 

(2) Gewerbesteuer 336 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Meezen, den 08.12.2025  

 

 

gez. 

 

Dietrich Ebeling 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Satzung                            

der Gemeinde Meezen 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Meezen vom 25. November 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund      36,00 € 

für den 2. Hund      72,00 € 

für jeden weiteren Hund   108,00 € 

für Gefahrenhunde    500,00 € 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 



1220 
 
 

Meezen, den 12.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Dietrich Ebeling 

(Bürgermeister) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1221 
 
 

Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 
für die Kulturwerkstatt AuKrug 

in der Gemeinde Aukrug 

 

Aufgrund der § 27 Abs. 1 Satz 2 und § 28 Ziff. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2025 

(GVOBI. 2025 Nr. 121) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Aukrug vom 17.12.2025 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung erlassen: 

 

1. Abschnitt - Generelle Regelungen 

 

§1  

Widmung 

 

Die Gemeinde Aukrug/Gemeindewerke Aukrug (nachfolgend "Gemeinde") stellt die Kulturwerkstatt 

AuKrug (nachfolgend KWA) im Rahmen der nachfolgenden Nutzungsregeln natürlichen und juristi-

schen Personen sowie Personenvereinigungen (nachfolgend „Nutzer“) zur Durchführung von Ver-

anstaltungen zur Verfügung (werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbar-

keit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies jeweils alle Ge-

schlechter mit ein). 

 

§ 2 

Überlassung 

 

(1) Die KWA wird dem Nutzer nach schriftlichem Antrag und schriftlicher Zustimmung der Gemein-

de überlassen. Bei gleichzeitigem Antragseingang haben natürliche und juristische Personen so-

wie Personenvereinigungen aus der Gemeinde Aukrug Vorrang. 

(2) Der Antrag auf Anmietung der KWA ist stets ausschließlich von der die Feier ausrichtenden 

Person zu stellen und zu unterzeichnen. Eine stellvertretende Anmietung im Auftrag Familienange-

höriger jedweden Grades sowie aller sonstigen Personen sowie eine Untervermietung oder an-

derweitige Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht zulässig. Die Gemeinde behält sich in Zwei-

felsfällen das Recht vor, kurzfristig vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Die Überlassung erfolgt bei einer Vollzeitbelegung von 14.00 Uhr bis um 10.00 Uhr des Folge-

tages. Ist für den Folgetag ebenfalls eine Vermietung vorgesehen, erfolgt die Überlassung bis um 

08.00 Uhr des Folgetages. Eine Kurzzeitnutzung ist ausschließlich für Nutzer mit Sitz in der Ge-

meinde Aukrug Montag bis Freitag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr möglich. Eine Kurzzeit-

nutzung ist jedoch auch in Verbindung mit einer Vollzeitnutzung Samstag und Sonntag möglich, 

wenn die Räumlichkeiten bis eine Woche vor der geplanten Nutzung nicht anderweitig vermietet 

wurden. 
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§ 3 

Nutzungsbedingungen 

 

Mit der Nutzungserlaubnis erhält der Nutzer die Benutzungsordnung. Die Regelungen sind ver-

bindlich, soweit nicht schriftlich anderslautende Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und dem 

Nutzer getroffen worden sind. 

 

§ 4 

Verweigerung oder Rücknahme der Nutzungserlaubnis 

 

(1) Die Nutzungserlaubnis kann verweigert oder zurückgenommen werden, wenn anlässlich der 

geplanten Nutzung Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen zu befürchten sind. Dies kann ins-

besondere dann der Fall sein, wenn bei Veranstaltungen bereits früher wesentliche derartige Ver-

stöße durch den Nutzer vorgekommen sind. 

(2) Eine bereits erteilte Nutzungserlaubnis verfällt, wenn das Nutzungsentgelt nicht fristgerecht 

bezahlt wird. 

(3) Die Nutzungserlaubnis kann verweigert oder zurückgenommen werden, wenn infolge höherer 

Gewalt oder sonstigen unvorhersehbaren im öffentlichen Interesse liegenden Gründen die Räume 

nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

 

2. Abschnitt – Entgelte 

 

§ 5 

Nutzungsentgelt 

 

(1) Das Entgelt für die Nutzung der Räume (ohne Küche, inklusive Heizung, Nebenkosten, sanitäre 

Anlagen) in der KWA beträgt pro Tag für Nutzer 

 

 
Auswärtige 

und 
Gewerbliche 

Aukruger  
Familien 

Öffentliche Veran-
staltungen Aukruger  
Vereine/Verbände 

Saal einschl. Tresen  
 

280,00 EUR 170,00 EUR 80,00 EUR 

Kaminzimmer und  
Gaststube  

120,00 EUR 60,00 EUR 30,00 EUR 

Reinigung  90,00 EUR 90,00 EUR 90,00 EUR 

Gesamt: 520,00 EUR 320,00 EUR 200,00 EUR 

Zusätzliche Kosten im  

Winterhalbjahr vom  

01.10. bis 31.03. 

60,00 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR 

580,00 EUR 380,00 EUR 260,00 EUR 

 
(2) Für Nutzer, die ihren Sitz nicht in der Gemeinde Aukrug haben, werden die Räume der KWA 

(ohne Küche) nur komplett zur Verfügung gestellt. Die Nutzung einzelner Räume ist nicht möglich. 

Die Nutzung der Spülmaschine sowie die Zubereitung von Speisen ist ausdrücklich nicht gestattet.  
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(3) Das Entgelt für die Nutzung der Räume anlässlich 18ter Geburtstage beträgt 500,00 € für Nut-

zer mit Sitz in Aukrug und 1.000,00 € für Nutzer, die ihren Sitz nicht in der Gemeinde Aukrug ha-

ben. Für eine derartige Feierlichkeit ist immer eine Kaution in Höhe von 500,00 € zu erheben. Des 

Weiteren müssen mindestens zwei erwachsene Personen, die das 30. Lebensjahr vollendet ha-

ben, während der gesamten Zeit der Feier anwesend sein und die Aufsicht führen. Diese Personen 

sind im Vorfeld bei der Anmietung namentlich unter Angabe ihrer aktuellen Anschrift sowie ihrer 

Telefonnummer zu benennen und müssen sich schriftlich zur Führung der Aufsicht bereit erklären. 

(4) Die Gemeinde behält sich vor, die Hinterlegung einer Sicherheit in Höhe von bis zu 2.500,00 € 

je Veranstaltung zu verlangen mind. jedoch 500,00 EUR. 

(5) Das Entgelt ist bis spätestens zwei Wochen vor der geplanten Veranstaltung an die Gemein-

dewerke Aukrug zu zahlen. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindewerke Aukrug.  

 

§ 6 

Befreiung 

 

(1) Den Vereinen und Verbänden in der Gemeinde Aukrug sowie der Grundschule, VHS und den 

Kindertagesstätten, welche in der Gemeinde vertreten sind, steht die KWA gebührenfrei (bis auf 

Reinigung der Toiletten) zur Verfügung, soweit sie darin Veranstaltungen für den lokalen Bereich 

ausrichten und keine kommerzielle Nutzung ausüben. Die überlassenen Räumlichkeiten sind be-

senrein und mit sauberen Toiletten zu hinterlassen. Grundsätzlich ist anfallender Müll in eigener 

Verantwortung zu entsorgen. Die Nutzung ist immer von einem Verantwortlichen in dem in der 

KWA ausliegenden Nutzungsbuch einzutragen und der ordnungsgemäße Zustand der Räumlich-

keiten ist mit Unterschrift zu bestätigen. 

(2) Für gesellige Veranstaltungen steht die KWA einmal pro Jahr den vorgenannten Vereinigungen 

kostenlos zur Verfügung. 

(3) Eine Veranstaltung für den lokalen Bereich liegt vor, wenn damit zu rechnen ist, dass die Mehr-

zahl der Besucher aus der Gemeinde Aukrug kommen wird. 

 

3. Abschni� – Nutzung 

 

§ 7 

Übergabe 

 

Die Gemeinde übergibt die zugewiesenen Räume und Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-

stand, wovon sich der Nutzer bei der Übergabe zu überzeugen hat. Beanstandungen sind dem 

Beauftragten der Gemeinde bei der Übergabe zu melden. Bei jeder Anmietung ist bei der Überga-

be ein Übergabeprotokoll anzufertigen. Dieses ist von dem Beauftragten der Gemeinde einerseits 

und von dem Nutzer der KWA andererseits zu unterschreiben. 

 

§ 8 

Mobiliar 

 

Das Herrichten der Räume und Einrichtungen vor der Veranstaltung obliegt dem Nutzer. 
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§ 9 

Änderungen 

 

(1) Dekorationen und Umbauten dürfen nur nach vorheriger Absprache mit der Gemeinde ausge-

führt werden. Änderungen oder Einbauten an Einrichtungen und Anlagen der KWA sind nur nach 

schriftlicher Zustimmung der Gemeinde erlaubt. Das Anbringen von Nägeln oder Schrauben in 

Fußböden, Wänden oder Decken ist nicht zulässig. Die Fußböden im Haus dürfen nicht mit 

Fremdmitteln (Wachs oder ähnlichem) bestreut werden. 

(2) Bei Zuwiderhandlung wird ein Betrag in Höhe des Wiederherstellungsaufwandes, aber mindes-

tens in Höhe von 250,00 € von der Kaution einbehalten. 

 

§ 10 

Werbung 

 

Jede Art von Dauerwerbung in der KWA und deren Außenbereichen ist nur mit Zustimmung der 

Gemeinde zulässig. 

 

§ 11 

Geschirr 

 

(1) Die Benutzung von Einweggeschirr und Einwegbestecken jeglicher Art ist nicht gestattet. Die 

Gemeinde hält Gläser, Bestecke und Geschirr in der KWA zur Benutzung bereit. Abhandenge-

kommene oder beschädigte Teile müssen ersetzt werden. Sämtlich benutzte Gläser sind vollstän-

dig gereinigt zu übergeben.  

(2) Für die Nutzung und Reinigung von Geschirr fällt für alle Nutzer ein Nutzungsentgelt von  

1,50 € je Gedeck mit Tellern, Besteck und Tassen an. 

(3) Die Nutzung der in der Küche vorhanden Spülmaschine ist nicht gestattet. 

(4) Bei Zuwiderhandlung wird ein Betrag in Höhe von 250,00 € von der Kaution einbehalten. 

 

§ 12 

Rückgabe 

 

Sämtliche Dekorationen und eingebrachte Gegenstände sind bis zur Rückgabe der überlassenen 

Räume zu entfernen. Umbauten müssen rückgängig gemacht werden. Die Stühle und Tische müs-

sen gemäß dem Stuhlplan, der in der KWA aushängt, hergerichtet werden. Der Rückgabetermin ist 

in der Nutzungserlaubnis festgelegt und im Übergabeprotokoll gem. § 7 dieser Benutzerordnung 

festgehalten. Schäden sind dem Beauftragten der Gemeinde bei der Rückgabe anzuzeigen. 

 

§ 13 

Aufräumen, Reinigung und Müll 

 

Die Reinigung der Räume und Einrichtungen sowie des Außengeländes obliegt dem Nutzer und 

wird bei Rückgabe der Räume durch den Beauftragten der Gemeinde kontrolliert.  

Sofern die Reinigung nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde kann der Beauftragte der Gemeinde 

eine Nachreinigung verlangen oder auf Kosten des Nutzers durchführen lassen. Der Nutzer trägt 
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auch die Verantwortung für die Beseitigung des anfallenden Mülls unter Übernahme der entste-

henden Kosten/Gebühren. 

 

§ 14 

Aufsicht 

 

Der Nutzer ist für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Er sorgt für aus-

reichendes Kassen-, Garderoben- und Ordnungspersonal und übernimmt für dieses vollen Versi-

cherungsschutz. 

 

§ 15 

Bewirtung 

 

Die für die Durchführung von Veranstaltungen mit einer Bewirtung erforderlichen gaststättenrecht-

lichen Erlaubnisse, sind vom Nutzer einzuholen. 

 

4. Abschnitt - besondere Verpflichtungen 

 

§ 16 

Hausrecht 

 

Die Gemeinde übt in der KWA und auf dem Grundstück das Hausrecht aus, soweit es nicht auf-

grund von Versammlungsgesetzen bei öffentlichen Versammlungen dem Nutzer zusteht. Die Be-

auftragten der Gemeinde dürfen in der Ausübung ihres Dienstes nicht behindert werden und sind 

weisungsbefugt. Dazu haben sie Zutritt zu den überlassenen Räumen. 

 

§ 17 

Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Die bau- und feuerpolizeilichen Sicherheitsbestimmungen, die Bestimmungen des Versamm-

lungsgesetzes, der Gesetze zum Schutz der Jugend sowie die Verordnung über die Sperrzeit sind 

zu beachten. Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass die Feuerwehrzufahrt jederzeit freigehalten ist. 

Er wird als Nutzer bei Zuwiderhandlung für etwaige Schäden und Folgeschäden haftbar gemacht. 

(2) Eine Übernachtung in der KWA ist grundsätzlich nicht erlaubt. Über Ausnahmen entscheidet 

der Bürgermeister oder sein Verwaltungsvertreter. 

(3) Rauchen ist in der gesamten KWA nicht gestattet. 

(4) Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet. 

 

§ 18 

GEMA 

 

Der Nutzer ist verpflichtet, evtl. erforderliche Aufführungsrechte bei der GEMA zu erwerben und die 

fälligen Gebühren zu entrichten. 
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§ 19 

Rücksicht auf Anwohner 

 

(1) Unbeteiligte Personen dürfen durch Geräuschemissionen, insbesondere von Lautsprechern, 

Tonwiedergabegeräten, Rundfunk- und Fernsehempfängern sowie Musikinstrumenten außerhalb 

der KWA nicht gestört werden. 

(2) Der Aufenthalt im Biergarten ist bis 23.00 Uhr gestattet. 

 

5. Abschnitt – Haftung 

 

§ 20 

Grundsatz 

 

Der Nutzer trägt das gesamte Risiko der Veranstaltung einschließlich ihrer Vorbereitung und nach-

folgenden Abwicklung.  

Er haftet insbesondere für alle von ihm, seinen Beauftragten, den Gästen und Besuchern sowie 

von Dritten verursachten Personen- und Sachschäden. Er hält die Gemeinde frei von Schadenser-

satzansprüchen, die im Zusammenhang mit der Benutzung der KWA geltend gemacht werden. 

 

§ 21 

Schäden durch Dritte oder höhere Gewalt 

 

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die vor, während oder nach einer Veranstaltung dem Nut-

zer, seinen Beauftragten, den Gästen und Besuchern oder den eingebrachten Gütern durch Dritte 

oder höhere Gewalt entstehen. Dies gilt auch für Gegenstände, die an der Garderobe abhanden-

kommen. Von dem Nutzer eingebrachte Güter lagern auf seine Gefahr in den zugewiesenen Räu-

men. 

 

§ 22 

Unmöglichkeit/ Rücktritt vom Mietvertrag 

 

Wird die Durchführung einer Veranstaltung aus Gründen unmöglich, die die Gemeinde nicht zu 

vertreten hat, trägt der Nutzer seine Kosten selbst. Ein Rücktritt von der Nutzung für den Nutzer ist 

jederzeit möglich. Stornierungen sind bis 6 Monate vor der Veranstaltung kostenfrei. Ansonsten 

sind folgende Ausfall- und Bearbeitungsgebühren zu entrichten: 

 4 Wochen bis 6 Monate vor der Veranstaltung 25% 

 3 Tage bis 4 Wochen 50% 

Danach 100 % des vereinbarten Benutzungsentgeltes plus Reinigungsgebühren, sofern die Ge-

meinde nicht im Einzelfall einen höheren Ausfallschaden nachweist. Nutzer gem. § 6 können von 

den Stornokosten befreit werden. Die Gemeinde behält sich vor, bei Falschangaben des Nutzers 

im Anmietungsantrag die Nutzungserlaubnis zu widerrufen und zusätzlich eine Bearbeitungsge-

bühr in Höhe von 50,00 € zu verlangen. 
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§ 23 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte die-

se Vereinbarung Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist diejenige wirk-

same Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 

entspricht oder am nächsten kommt. 

 

§ 24 

Inkrafttreten 

 

Die Benutzungs- und Entgeltordnung tritt rückwirkend zum 01.11.2025 in Kraft. 

 

Aukrug, 19.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Joachim Rehder 

(Der Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Aukrug 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst.2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025, Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kom-

munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst. 2005, S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-

Holst. 2022, S. 564) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Aukrug vom 17. De-

zember 2025 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    84,00 € 

für jeden weiteren Hund 120,00 € 

für Gefahrenhunde  180,00 € 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Aukrug, den 18.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Joachim Rehder 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung für den  

Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel 

Kreis Rendsburg-Eckernförde  

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 56 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 24. 

Januar 2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39, ber. S. 276) in der zuletzt geänderten Fassung vom 29. 

Januar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 17), in Verbindung mit § 5 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 1 des Ge-

setzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 

S.122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 05. Februar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 27) sowie § 4 

Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, (GVOBl. 

2025 Nr. 121), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.12.2025 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.595.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.731.000,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 136.000,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich  136.000,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
2.405.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

2.284.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

3.777.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

4.084.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 737.800,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 10,21 Stellen. 
§ 3 
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Die Verbandsumlage wird auf insgesamt 1.830.000,00 EUR festgesetzt. Die Verteilung auf die 

einzelnen Gemeinden ergibt sich aus der dem Vorbericht beigefügten Anlage.  

Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 

Haushaltsjahres fällig. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin 

ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen 

kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen 

als erteilt. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulver-

bandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Hohenwestedt, den 11.12.2025  

 

 

gez. 

 

Jörg Hommel 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Schulverbandsvorsteher)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Beringstedt 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. November 2025 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.763.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.860.400,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 97.100,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  97.100,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
1.750.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

1.758.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

2.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

135.600,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,92 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 270 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 356 % 
(2) Gewerbesteuer 320 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, 

beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens 

halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Beringstedt, den 18.12.2025  

 

 

gez. 

 

Sönke Rohwer 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Ehndorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.054.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.069.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 15.100,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  15.100,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
1.038.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

997.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

2.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

16.000,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,33 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 214 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 359 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, 

beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens 

halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Ehndorf, den 23.12.2025  

 

 

gez. 

 

Hauke Göttsch 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Raum 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Horst Rapp (Erben) 
letzte bekannte Anschrift: 25557 Hanerau- Hademarschen, Königsberger Straße 4 

                                                      Kassenzeichen: 10/11663 vom 04.12.2025 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 29.12.2025 
 
 
Im Auftrag 
gez. Knudsen 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Nindorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.633.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.634.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von        700,00  EUR 
 
 

einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 
§ 26 Absatz 1 Satz GemHVO zum Haushaltsausgleich               

  700,00  EUR 

 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage von 
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von                                       

 
                   0,00 
                  0,00 

 
EUR 
EUR 
 
 

2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
1.542.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

1.495.800,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

860.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.044.400,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,28 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 279 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 333 % 
(2) Gewerbesteuer  310 %  

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

Nindorf, den 17.12.2025  

 

 

gez. 

 

Jörn Wieben 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 

 
 
 

Bekanntmachung 
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Satzung 

der Gemeinde Nindorf 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Nindorf vom 16. Dezember 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 
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(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    48,00 € 

für jeden weiteren Hund    60,00€ 

für Gefahrhunde  200,00 € 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 
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5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

 

§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 
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(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Nindorf, den 18.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jörn Wieben 

(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
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Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 

für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Nindorf 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBI. 2025, Nr. 121), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2; 6 Abs. 1 bis 7 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 

564), der §§ 1, 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 

13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. De-

zember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875, 927) und des § 19 der Satzung der Gemeinde Nindorf 

über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) vom 15. März 

2022 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Nindorf vom 16. 

Dezember 2025 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für die 

nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebühren 

für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen 

sind oder in diese entwässern. Diese Benutzungsgebühren gliedern sich in Grund- und Zusatzge-

bühr. 

 

§ 2 

Gebührenmaßstab 

 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes angeschlossene Grundstück jährlich 72,00 €. 

Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das unmittelbar der Abwasser-

anlage zugeführt wird. Berechnungseinheit für die Zusatzgebühr ist der Kubikmeter Abwasser. 

Die Zusatzgebühr beträgt 1,75 €/m³. 

(2) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte und 

durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,  

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung.  

(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht 

angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung 

des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begrün-

deten Angaben der Gebührenpflichtigen geschätzt.  

(4) Die Wassermenge nach Abs. 2 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den 

ablaufenden Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei Monate 
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anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine 

Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetztes entspre-

chen. Wenn die Gemeinde auf solche Maßnahmen verzichtet, kann sie als Nachweis über die 

Wassermenge prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, 

wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können, dabei wird eine Mindestabwasser-

menge von 50 m³ pro Jahr und Person zugrunde gelegt.  

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt, soweit sie im Kalenderjahr 20 m³ übersteigen. Der Antrag ist 

nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Für 

den Nachweis gilt Abs. 4 Sätze 2-4 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-

stellers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen 

oder zu erstatten.  

(6) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 m³/Jahr für 

jede Großvieheinheit, bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, abgesetzt. Der Ge-

bührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 50 m³/Jahr je Person zugrunde 

gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahresdurchschnitt gehaltene Viehzahl und 

die durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Personenzahl, die dem betreffenden Grundstück 

melderechtlich zuzuordnen ist.  

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstückes, bei Wohnungs- oder Teileigentum der 

Wohnungs- und Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erdbaurecht belastet, ist der Erb-

bauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer 

einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück 

entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 

sind Gesamtschuldner. 

(2) Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-

gang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Erfolgt die Rechtsänderung zum 

01. eines Monats, beginnt die Gebührenpflicht mit dem Tage der Rechtsänderung. Wenn der bis-

herige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet er für die Ge-

bühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben 

den neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 

a) für die Grundgebühr mit dem 01. des Monats, der auf den Tag des betriebsfertigen Anschlusses 

folgt,  

b) für die Zusatzgebühr mit dem Tag des betriebsfertigen Anschlusses.  

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Abwasseranla-

ge entfällt und der Gemeinde Nindorf hiervon schriftlich Mitteilung gemacht worden ist.  

§ 5 

Erhebungszeitraum 
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(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 2 

Abs. 2, Buchstabe a)), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserver-

brauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12 des Kalenderjahres vorausgeht. 

 

§ 6 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich Ab-

schlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe 

der Abschlagszahlung wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festge-

setzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Abschlags-

zahlung diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 

ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der 

Gemeinde auf deren Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der 

Aufforderung nicht nach, so kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Abschlagszahlung. Die Gebühr und die 

Abschlagszahlung können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung 

und Erhebung der Gebühr nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhält-

nisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb 

eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-

rechnung der Gebühren beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführung, Was-

ser- oder Abwassermesseinrichtungen), so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich der Ge-

meinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 

geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der 

Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung 

festzustellen oder zu überprüfen; die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 
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(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 

bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem Ein-

wohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch 

die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Hausnummern-

vergabe erhoben und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von 

Realsteuern übermittelt worden sind. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Äm-

tern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Sat-

zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen 

und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Gebührenerhe-

bung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren nach 

dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Was-

serverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ge-

bührenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für 

die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum 

Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an 

Auftragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die datenverarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) 

bleibt verantwortlich.  

(6) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 

des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 4 Abs. 2 und 

§ 7 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das 

Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

 

 

 

§ 10 
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Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Nindorf vom 05.12.2023 außer 

Kraft. 

(2) Soweit Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sonstige Abgabenan-

sprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen entstan-

den sind, dürfen Abgaben- und Kostenerstattungspflichte nicht ungünstiger gestellt werden als 

nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen.  

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Nindorf, den 17.12.2025 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Jörn Wieben 

(Bürgermeister) 
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